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Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber der Solen AG 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Amtsgericht Meppen hat mittlerweile zu einer separaten 
Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber eingeladen. An dieser Versammlung 
nehmen im Gegensatz zur Gläubigerversammlung am 20. August nur die 
Anleihegläubiger teil. Andere Gläubiger, wie Lieferanten und Banken dürfen an 
dieser Versammlung nicht teilnehmen. Die Versammlung der Anleihegläubiger am 
19. August dient dazu, dass sich die Anleihegläubiger organisieren können und 
einen gemeinsamen Vertreter wählen könne, welcher die Anleihegläubiger 
gegenüber dem Insolvenzverwalter im Kollektiv vertritt. Diese 
Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber findet am Montag, 19.08.2013, 11:00 
Uhr, im Saal 2 des Amtsgericht Meppen, Obergerichtsstraße 20, 49716 Meppen, 
statt.  
 
Auf der Tagesordnung der Versammlung stehen folgende Punkte: 
 
TOP1: Bestellung eines gemeinsamen Vertreters 
TOP2: Vergütung und Haftung des gemeinsamen Vertreters 
 
Aus Sicht der SdK ist die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters der 
Anleiheinhaber sinnvoll, da dieser die Rechte der Anleiheinhaber im 
Insolvenzverfahren effektiver vertreten kann als einzelne Anleihegläubiger. Ferner 
werden die Verfahrenskosten in der Regel gesenkt, da zum Beispiel nicht jeder 
Anleihegläubiger seine Anleihen zur Insolvenztabelle anmelden muss und auch 
keine separate Hinterlegung der Anleihen auf einem Treuhanddepot des 
Insolvenzverwalters für die Ausschüttung der Insolvenzquote erfolgen muss.     
 
Die SdK rät deshalb, an der Versammlung der Anleihegläubiger teilzunehmen und 
für die Wahl eines gemeinsamen Vertreters zu stimmen. Sofern Sie nicht selbst an 
Versammlung teilnehmen können, bietet Ihnen die SdK analog zur 
Gläubigerversammlung am 20. August eine kostenlose Vertretung Ihrer 
Stimmrechte an.   
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Vertretung der SdK 
 
Hierzu benötigen wir  eine von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Vollmachten, 
welche Sie unter 
http://www.sdk.org/pressemitteilung.php?action=detail&pmID=692 finden. Sofern 
Sie uns für die allgemeine Gläubigerversammlung am 20. August bereits eine 
Sperrbescheinigung zukommen lassen haben, müssen Sie uns keine weitere 
Sperrbescheinigung zukommen lassen. Falls nicht, bitten wir Sie, uns neben der 
Vollmacht auch noch eine Sperrbescheinigung zukommen zu lassen, woraus 
hervorgeht, dass die Anleihen bis einschließlich 20. August 2013 gesperrt gehalten 
werden. Die Bescheinigung muss den Inhaber, dessen Anschrift,  die Anzahl 
und den Nennwert der Anleihen und den Sperrzeitraum unbedingt enthalten! 
Die ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht senden Sie bitte gegebenenfalls 
zusammen mit der Sperrbescheinigung bis zum 13. August 2013 an folgende 
Adresse:  
 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V 
Hackenstr. 7b 
80331 München 
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder unter 
info@sdk.org gerne zur Verfügung.  
 
München, 1. August 2013 
 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen und eine Aktie der Solen AG! 
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